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I. Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)

I.1. Ausschluss von Nutzungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO
ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des
Bebauungsplans.

I.2.  Mindestgröße der Baugrundstücke
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Im gesamten Plangebiet beträgt die Mindestgröße der Baugrundstücke bei Einzelhäusern mit
ein oder zwei Wohneinheiten 500 qm. Bei Doppelhäusern muss auf jede Haushälfte ein
Grundstücksanteil von mindestens 300 qm entfallen.

I.3.  Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

I.3.1  Sockelhöhe

Die Sockelhöhe (= Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss) darf max. 0,50 m betragen
(gemessen ab Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öff. Verkehrsfläche vor dem
Baugrundstück in Fahrbahnmitte).

I.3.2  Traufhöhe

Die Traufhöhe darf bei eingeschossiger Bebauung maximal 4,50 m und bei zweigeschossiger
Bebauung maximal 6,40 m betragen. Dies gilt nicht für Dächer von Friesengiebeln,
Krüppelwalmen oder Gauben.

Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen Außenkante Außenwand und Oberkante
Dachhaut, gemessen ab der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen
Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in Fahrbahnmitte).

I.3.3.  Firsthöhe

Als Firsthöhe gilt der senkrechte Abstand zwischen der Fahrbahnoberkante der
nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (gemessen in
Fahrbahnmitte) und dem höchsten Punkt des Firstes.

I.4. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im allgemeinen Wohngebiet sind je Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten zulässig. Bei
Doppelhäusern ist je Haushälfte nur eine Wohneinheit zulässig.

Für das südliche Quartier WA 10 sind im Falle der Errichtung einer Seniorenwohnanlage
maximal 10 Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig.
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I.5.   Ausnahme vom Maß der baulichen Nutzung
 (§ 16 Abs. 6 BauNVO i. V. m . § 31 Abs. 1 BauGB)

Die max. zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von Terrassen um max. 25 m²
überschritten werden.

I.6. Garagen, Carports und Stellplätze und Nebenanlagen
(§§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Von öffentlichen Verkehrs- und
Grünflächen muss jedoch ein Abstand von mindestens 3,0 m eingehalten werden; dies gilt
jedoch nicht für Einfriedungen und Stellplätze.

I.7  Festsetzungen zur Entwässerung

I.7.1
In den in Teil A Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen (blau gestrichelt), ist das
anfallende Regenwasser auf den Grundstücken über Versickerungsmulden zu versickern. Die
Bemessung der privaten Versickerungsmulden hat nach dem aktuellen Stand der Technik zu
erfolgen.

Auf den restlichen Bauflächen ist das Niederschlagswasser in die öffentlichen Staumulden und
-gräben einzuleiten.

I.7.2
Private Stellplätze und Erschließungsflächen sind im wasser- und luftdurchlässigen Aufbau
der Oberflächen und der Tragschichten (z.B. großfugiges Pflaster, Schotterrasen oder Öko-
Pflastersteine o.ä.) herzustellen. Der Abflussbeiwert der gewählten Materialien darf im Mittel
höchstens 0,6 betragen.

II. Festsetzungen zur Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

II.1.  Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

II.1.1.
Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dient dem Erhalt der vorhandenen - gemäß
§ 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter
Schutzstreifen (Knicksaumstreifen). Der Knick ist zu erhalten und einer fachgerechten Pflege
zu unterziehen - durch ein auf den Stock setzen in Zeitabständen von mindestens 10 und
maximal 15 Jahren.

II.1.2
Der Knicksaumstreifen ist der Entwicklung eines extensiven Wiesenstreifens zu überlassen
und 1x/Jahr nach dem 1. August durch eine Mahd zu pflegen, so dass sich eine artenreiche
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Gras- und Krautvegetation einstellen kann und zugleich Gehölzaufwuchs unterbunden wird.
Zur Vermeidung von Gehölzaufwuchs und für Unterhaltungsarbeiten an Versickerungsmulden
darf der Knicksaumstreifen für Pflegemaßnahmen einschließlich der Pflege befahren werden.

II.1.3
Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft sind mit Ausnahme der Knickanlagen keine baulichen Anlage, Abgrabungen oder
Aufschüttungen zulässig.

II.1.4
Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft dürfen mit Ausnahme von Pflanzungen zur Ergänzung der Knickgehölze keine
Pflanzungen und keine Ansaaten vorgenommen werden und weder Pflanzenschutzmittel noch
Düngemittel jedweder Art ausgebracht werden.

II.1.5
Einzelbäume der Knicks mit Stammdurchmessern von mind. 0,6 m bzw. mind. 2,0 m
Stammumfang unterliegen nicht der Knickpflege sondern sind als Großbäume zu erhalten.

II.1.6
Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m von Großbäumen mit einem
Stammdurchmesser von mind. 0,4 m einschließlich der Großbäume auf Knicks sind bauliche
Anlagen, Abgrabungen, Aufschüttungen, Leitungsverlegungen nur unter Berücksichtigung der
DIN 18920 zulässig.

II.1.7
Der Kompensationsflächenbedarf von xxx m² für die durch die Aufstellung des
Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ist außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. xx über ein anerkanntes den Ökokonto  oder
externe Kompensationsfläche umzusetzen.

Lage der externen Kompensationsfläche ...

II.2  Anpflanzen Hecken auf Stellplätzen, Stellplatzanlagen

Stellplatzanlagen mit mehr als 10 Stellplätzen sind durch Laubgehölzhecken auf einem
mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen einzugrünen.

Artenvorschläge Heckensträucher:
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Feldahorn (Acer campestre)

II.3  Anpflanzen von Bäumen

Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 qm
Grundstücksfläche als ‚Hausbaum’ mindestens ein kleinkroniger, heimischer und stand-
ortgerechter Baum (Stammumfang mind. 14 –16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines
jeden Laubbaumes ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten und
dauerhaft zu begrünen.
Die Bäume (Hausbaum) sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
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Artenvorschläge:
Hochstämmige, heimische Obstbaumarten (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetsche)
Apfeldorn (Crataegus ‘Carrierei’)
Feldahorn (Acer campestre)
Rotdorn (Crataegus laevigata ‘Paul Scarlet’)
Schwedische Mehlbeere (Sorbus x intermedia)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

II.4.  Boden-, Grundwasser- und Gewässerschutz

Der südliche Graben ist naturnah zu erhalten soweit hydraulische Belange dem nicht
entgegenstehen.
Die parallel zum Graben verlaufenden Pflegewege ist in wasser- und luftdurchlässigem und
einem vegetationsfähigem Aufbau herzustellen.
Notwendige Querungen durch Verkehrswege sind zulässig.

III.  Festsetzungen gemäß § 84 Abs. 1 LBO (Schl.-Holst.)

III.1. Einfriedung

Entlang öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen sind als Einfriedungen mind. 0,70 m bis max.
1,50 m hohe lebende Hecken, die dauerhaft zu erhalten sind, zulässig. Grundstücksseitig sind
dahinter Zäune zulässig. Die Heckenhöhe hat mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen.

Zudem sind anstatt der Hecken auch bepflanzte Friesenwälle mit einer Maximalhöhe von 1 m
für den Wall und zuzüglich 0,5 m für die Bepflanzung zulässig, gemessen ab der
Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück
(in Fahrbahnmitte)

In den Sichtdreiecken von öffentlichen Straßen und von Grundstücksein- und -ausfahrten, darf
von den Festsetzungen abgewichen werden.

Artenvorschläge:
Rotbuche (Fagus sylvatica)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Feldahorn (Acer campestre)

III.2. Dächer

III.2.1
Bei den Hauptgebäuden sind geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 15 bis 48 Grad
zulässig. Abweichende Dachneigungen (auch Flachdächer) sind zulässig bei Garagen,
Carports, Nebenanlagen und bei Gebäudeteilen der Hauptgebäude (bis zu einer Grundfläche
von max. 20 % der Gebäudeflache), wie z. B. Wintergärten.

III.2.2
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In den allgemeinen Wohngebieten sind für die Dächer aneinander grenzender
Doppelhaushälften einheitliche First- und Traufhöhen sowie einheitliche Materialien und
Farben zu verwenden.

III.2.3
Geneigte Dächer sind mit roten, rotbraunen, braunen, anthrazitfarbenen und schwarzen
Materialien zu decken. Ebenfalls zulässig sind begrünte Dächer, Glasdächer sowie
Solarthermie- und Photovoltaikanlagen in dachparalleler Montage (ohne Aufständerung).

III.3. Fassaden- und Dachgestaltung

III.3.1
Im Plangebiet ist die Außenhaut der Hauptgebäude und Garagen in rotem bis rotbraunem
Mauerwerk/Verblendmauerwerk, in Weiß gestrichenem bzw. geschlämmten Sichtmauerwerk
oder in weißem Putz auszuführen. Zulässig sind die vorgenannten Materialein auch in
hellgelbem Farbton sowie eine Kombination aus den verschiedenen Materialien und Farben.

III.3.2
Für aneinander grenzende Doppelhäuser sind einheitliche Materialien und Farben für die
Fassade zu verwenden.

III.3.3
Fassadenteile wie z.B. Giebeldreiecke, Fensterstürze oder -brüstungen können mit anderen
Materialien wie z.B. Holz oder schieferähnlichen Materialien verkleidet werden. Der Anteil
solcher Verkleidungen an der gesamten Fassadenfläche darf max. 30 % betragen.

Carports sind auch als Holzkonstruktion zulässig.

III.4 Private Stellplätze

In allen Allgemeinen Wohngebieten sind auf den Baugrundstücken mindestens 2 PKW-
Stellplätze pro Wohneinheit vorzuhalten.

III.5 Aufschüttungen und Abgrabungen
 (§ 84 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 LBO-SH)

Die Geländeübergänge zwischen den öffentlichen Grünflächen und den privaten
Grundstücksflächen sind ohne Niveauversprung in Form einer Abböschung herzustellen.
Bezugspunkt ist die jeweilige öffentliche Grünfläche.

III.6  Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 82 Abs. 1 Landesbauordnung (LBO SH) handelt ordnungswidrig, wer den örtlichen
Bauvorschriften zuwider handelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 82 Abs. 3 LBO mit
einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.
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IV.  Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernehmen und Hinweise

IV.1  Waldabstand

Auf den Waldabstand gem. § 24 Abs. 1 LWaldG wird hingewiesen. Die Untere Forstbehörde
hat eine Unterschreitung des Waldabstandes in Aussicht gestellt, wenn Regelungen zum
Brandschutz in diesem Bereich berücksichtigt werden.

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Baufelder (Baugrenzen) die innerhalb des
gesetzlich geforderten Waldabstandes (30 m) liegen, unterliegen besonderen Anforderungen
an den Brandschutz. Es darf von den baulichen Anlagen selbst keine höhere Brandgefahr
ausgehen. Zudem sind auf der zur Wald gelegenen Gebäudeseite möglichst wenige
Öffnungen vorzusehen. Die Fassaden und Wände sind mit nicht brennbaren Baustoffen
auszuführen. Feuerungsanlagen sind erst nach fachlicher Beurteilung durch den
Brandschutzdienst zulässig.

Die untere Forstbehörde wird im Rahmen der Baugenehmigung im Einvernehmen mit dem
Kreisbrandschutzingenieurs die Zulässigkeit im Einzelfall prüfen. Der Umfang der
Unterschreitung der Baugrenze kann somit erst im Rahmen der Baugenehmigung geklärt
werden.

IV.1 Anfallender Bodenaushub

Der anfallende Bodenaushub soll im Plangebiet verbleiben und in geeigneter Weise
wiederverwendet werden. Nicht wieder verbauter Erdaushub ist entweder an anderer Stelle
wiederzuverwenden oder nach den geltenden Rechtsprechungen sachgerecht zu entsorgen.

Hinweis zum Mutterboden:
Gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbaren
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.
Bei Bautätigkeit ist die DIN 18915 und für die Verwertung des Bodenaushubs die DIN 19731
anzuwenden.
Der Anteil der Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320 „Landschaftsbauarbeiten" und
die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau-Bodenarbeiten" beachtet werden.
Auf nicht bebauten Flächen ist die Durchlässigkeit des Bodens wieder herzustellen.

IV.2  Artenschutz

Alle Arbeiten an Gehölzen und der Abriss der Gebäude dürfen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG
nur außerhalb der Schonzeit, d. h. nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des Februars
ausgeführt werden. Bezüglich des Schutzes von Fledermäusen ist eine bis zum 31. Oktober
verlängerte Schonfrist einzuhalten – sofern Großbäume mit Höhlungen oder andere
potenziellen Fledermausquartiere betroffen sind. Eine Abweichung von dem genannten
Zeitraum bedarf einer Befreiung nach § 67 BNatSchG, die nur im Einzelfall erteilt werden kann.
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